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SpVgg  
Mönsheim e.V.

50 Jahre 
Tischtennis

Rahmenprogramm mit Geschicklichkeitsspielen  
und Ballroboter.

Für Ihr leibliches Wohl ist mit Kaffee, Kuchen  
und belegten Brötchen, gesorgt.

 
Ausrichter des Bundesligaspiels: 
SpVgg Mönsheim e.V., Abteilung Tischtennis 
www.spvggmoensheim.de

Eintritt: 

Erwachsene  5,00 Euro

Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler,  2,50 Euro 
Studierende, Rentner, Schwerbehinderte

 
Kinder unter 12 Jahren und Begleitpersonen  
von Schwerbehinderten, mit Merkzeichen „B“  
im Ausweis, haben freien Eintritt !

Sonntag, 27.10.2019   Spielbeginn: 15.00 Uhr 
In Der Appenberg-sportHalle in Mönsheim

Die Crème  
de la Crème der

Foto: kjpargeter

Jahresverbrauchs- 
abrechnung 2019  

Wasser / Abwasser 
 

Da die 
Jahresverbrauchsabrechnung 2019 
auf Grund der Umstellung auf das 
Neue Kommunale Haushalts- und 
Rechnungswesen (NKHR) dieses 

Jahr deutlich früher als bisher 
erfolgen musste, fällt der Abschlag 

im Oktober weg. 
 

Aus diesem Grund fällt der 
Betrag der 

Jahresendabrechnung dieses 
Jahr höher aus als sonst. 

Bei Rückfragen steht Ihnen  
Frau Gillé gerne zur Verfügung.  

Telefon 07044 9253-23 

 

Redaktionsschluss für 
das Amtsblatt 

 

In der KW 44 
 verschiebt sich der Redaktionsschluss 

wegen des Feiertages auf  
 

Montag 10 Uhr! 
 

Wir bitten die Vereine und Kirchen um 
Beachtung und rechtzeitige Abgabe 

der Manuskripte.  
 

Später eingehende Berichte können 
leider nicht mehr veröffentlicht 

werden. 
 

Nächster  Termin im Rathaus: 

13. November 2019  
von 16 - 18 Uhr 

Anmeldung bei Frau Freiberg! 
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Christbaum gesucht! 

Bitte melden Sie sich im Bauhof  

Telefon 07044 903194 
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Ein Abend mit Martin Luther 
und vielen Aktionen 

rund um Kelter und Kirche

HalloLuther

1. Datum: 31.10. 2019 in Mönsheim

2. Uhrzeit: 16.30 – 20.15 Uhr
 Ab 19.45 Uhr sind die Eltern/Großeltern 
 in die Kelter eingeladen

3.  Start: zwischen Mönsheim und Wimsheim 
 Einfahrt Lerchenhof, Parkmöglichkeiten Freibad 
 (bei Regen in der Kelter)

4. Ende: um 20.15 Uhr in der Kelter
 Ab 20.30 Uhr � ndet in der Kirche eine ChurchNight statt
 (ab 13 Jahren)

5. Veranstalter: ev. Kirche und CVJM Mönsheim

6. Kontakt: Daniela Vogelmann, 07044 913066

Eingeladen sind alle Kinder von 6 bis 14 Jahre 
Jüngere Kinder mit Begleitperson (Erziehungsberechtigter)
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Antrag auf sperrvermerke (Übermittlungssperren)

Gemeinde Mönsheim
Bürgerbüro
Schulstraße 2
71297 Mönsheim

Name: ____________________________________________________________________________
Vorname: ____________________________________________________________________________
Geburtsdatum:  ____________________________________________________________________________
Anschrift: ____________________________________________________________________________

Gemäß den §§ 36/42/50 Bundesmeldegesetz (BMG) wünsche ich

[   ]  keine Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
 Presse oder Rundfunk (Name, Vorname, Anschrift, Datum und Art des Jubiläums),

[   ]  keine Urkundenanforderung beim Staatsministerium bei Alters-  oder Ehejubiläen 
 (Urkundenanforderungssperre - § 12 MVO),

[   ]  keine Nutzung oder Weitergabe meiner Daten (Name, Vorname, Anschrift, Tod) an Parteien, 
 Wählergruppen und Träger von Wahlvorschlägen,
 zusätzlich bei Unionsbürgern (§ 2 Abs. 3 BW AGBMG):
 Keine Nutzung meiner Daten (Name, Vorname, Anschrift, Staat, Tod) für die Zusendung von 
 Informationen der Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen,

[   ]  keine Datenübermittlung an das Bundesamt für Personal management der Bundeswehr 
 (bis zum 17. Lebensjahr),

[   ]  keine Veröffentlichung meiner Daten (Name, Vorname, An schrift) in Adressbüchern und 
 ähnlichen Nachschlagewerken,

[   ]  keine Datenübermittlung an die öffentl.-rechtl. Religionsge gemeinschaften, soweit die Daten nicht
  für Zwecke der Steuer erhebung benötigt werden. Diese Sperre gilt nur für Familien mitglieder, 
 die nicht derselben oder keiner öffentl.-rechtl. Religionsgemeinschaft angehören.

Hinweis: Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentl. -rechtl. Religionsgemeinschaften übermittelt wer-
den, können Sie der Veröffentlichung Ihrer Daten durch die Kirche beim zuständigen Pfarramt widersprechen.

_________________________________________________________________
Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Sperrvermerke wurden in das Melderegister eingetragen.

Bearbeitet (Datum, Unterschrift) _________________________________________________________________________

✁
✁

✁
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informationen zum bundesmeldegesetz § 50 Absatz 1 
bundesmeldegesetz (bMG):
Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen 
(1) Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wah-
len und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene 
in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mona-
ten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 
Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen 
dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Da-
ten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmungzu löschen oder zu ver-
nichten.
(…)
(5) Die betroffene Person hat das Recht der Übermittlung ihrer 
Daten nach den Absätzen 1 bis 3 zu widersprechen; hierauf ist bei 
der Anmeldung nach § 17 Absatz 1 sowie einmal jährlich durch 
ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No-
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vo-
rangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der be-
troffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrif-
ten sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermitt-
lung zu widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemein-
de Mönsheim, Schulstraße 2 eingelegt werden. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt 
bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das bun-
desamt für das Personalmanagement der bundeswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Män-
ner, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, 
freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 
des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende Daten 
zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und die ge-
genwärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Mönsheim, Schulstra-
ße 2 eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öf-
fentlich-rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMGL § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung) aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-

lichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 
umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frü-
heren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder 
derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 satz 2 
bMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht 
die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der 
öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch kann bei der Gemein-
de Mönsheim, Schulstraße 2 eingelegt werden. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk und gegen die Datenübermittlung an das staats-
ministerium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmelde-
gesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Al-
ters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der 
Jubilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst 
sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Ge-
schlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen deren Daten übermittelt werden, 
haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Mönsheim, Schulstraße 
2 eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Famili-
ennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden. Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt 
werden, haben das Recht der Datenübermittlung zu wider-
sprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Mönsheim, 
Schulstraße 2 eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden 
die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem 
Widerruf.

iMPRessuM
herausgeber: Gemeinde Mönsheim. Bürgermeister Thomas 
Fritsch, Schulstraße 2, 71297 Mönsheim oder sein Vertreter im 
Amt Verantwortlich für den amtlichen inhalt, alle sonsti-
gen Verlautbarungen und Mitteilungen ist Bürgermeister 
Thomas Fritsch oder sein Vertreter im Amt.
Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzei-
genteil: Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot.
Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG
Internet: www.nussbaum-medien.de
Vertrieb: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 71263 
Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, E-Mail: info@gsvertrieb.de, 
Internet: www.gsvertrieb.de
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Amtliches

Aus dem Gemeinderat

einladung bauausschuss-sitzung 
am 24. Oktober 2019
Am Donnerstag, den 24. Oktober 2019 findet um 19.00 uhr im Rat-
haus, Sitzungssaal, eine öffentliche Sitzung des Bauausschusses statt.

tagesordnung:
TOP 1:
Neubau eines Wohnhauses mit Garage
Antrag auf Baugenehmigung am 18.09.2019, eingegangen am 
02.10.2019
Baugrundstück: Milanweg 5 – Flst. 6841

TOP 2:
Neubau eines Wohnhauses mit Kfz-Stellplatz
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren am 
07.10.2019, eingegangen am 08.10.2019
Baugrundstück: Ringstraße 35/2 – Flst. 6647/1

TOP 3:
Neugestaltung Driving-Range (Übungsanlage) mit Abschlaghütte 
und Übungsgrün, Verlegung Zufahrtsstraße, Vergrößerung Spei-
cherteich Bahn 15/16 und Errichtung Wasserspeicher Bahn 18
Antrag auf Baugenehmigung, eingegangen am 14.10.2019
Baugrundstücke: Schloßfeld Obermönsheim – Flst. 3899, 3900, 
3901, 6472, 6475, 6475/1 – Golfplatzanlage

TOP 4:
Bekanntgabe
Neubau einer Pferdebewegungshalle mit Anbau
Antrag vom 11.09.2019 auf Verlängerung der Gültigkeitsdauer der 
Baugenehmigung vom 28.07.2014, eingegangen am 12.09.2019
Baugrundstücke Unterer Grenzbachhof – Grenzbachhof 1 – Flst. 
901/1, 901/2, 902, 903, 904, 905, 906, 928, 936

Die Bevölkerung wird zur Sitzung herzlich eingeladen.
gez. Thomas Fritsch, Bürgermeister

einladung zur Gemeinderatssitzung am 
Donnerstag, den 24. Oktober 2019
Am Donnerstag, den 24. Oktober 2019 findet im Rathaus, Sit-
zungssaal eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates statt. Die 
Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.

Öffentliche Tagesordnung:
1. Begrüßung und Festlegung Protokolldienst
2. Anfragen der Zuhörer
3. Antrag auf Bauvorbescheid (Bauvoranfrage) für den Neubau 

eines Mehrfamilienwohnhauses mit 10 Wohneinheiten und 14 
Kfz-Stellplätzen auf dem Grundstück Pforzheimer Straße 59 – 
Flst. 3055 und Flst. 3054

4. EnBW vernetzt
 Beteiligungsangebot der EnBW an die Konzessionsgemeinden
5. Antrag der FWG-Fraktion
 Überprüfung der Dächer von gemeindeeigenen Gebäuden 

auf Eignung zur Nutzung durch Photovoltaikanlagen
6. Digitalpakt Schule –Info-
7. Bebauungsplan „Lärmschutzwall – 2. Erweiterung“ der Ge-

meinde Friolzheim
 Anhörung zum Entwurf des Bebauungsplanes
8. Verkehr Alte Wiernsheimer Straße
9. Bekanntgaben; Verschiedenes
10. Anfragen aus der Mitte des Gemeinderates

Die Bevölkerung wird zu der Sitzung herzlich 
eingeladen.
gez. Thomas Fritsch
Bürgermeister

Soziales Netzwerk

Das Büro befindet sich im Rathaus Schulstraße 2 im 1. Obergeschoss

Öffnungszeiten des Büros sind
Montag von 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Mittwoch bis Freitag von 10 - 12 Uhr
in dieser Zeit sind wir auch telefonisch unter 9253-14
oder per Mail unter sozial.netz@moensheim.de erreichbar.

büro des sozialen Netzwerk Mönsheim
Wünschen Sie ein persönliches Beratungsgespräch?
Haben Sie Fragen rund ums Alter?
Benötigen Sie Informationen über Unterstützungsangebote?
Besuchen Sie uns in unserem Büro.
Das Beratungsangebot ist kostenlos, die Inhalte der Gespräche 
werden vertraulich behandelt.

Kostenlose einkaufsfahrten
Am Freitag  25. Oktober findet die nächste Einkaufsfahrt statt.
Das Soziale Netzwerk Mönsheim bietet einmal wöchentlich eine 
Einkaufsfahrt zu den verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten der 
Gemeinde Mönsheim an.
Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, melden Sie sich bitte 
beim Sozialen Netzwerk Mönsheim an.
Sie werden am Einkaufstag zu Hause abgeholt. Die Uhrzeit be-
sprechen Sie mit dem Fahrer direkt.
Das Angebot ist kostenlos, da es von der Gemeinde Mönsheim 
unterstützt wird und die Fahrer sind ehrenamtlich tätig.
Die Einkaufsfahrt findet jeden Freitag statt.
Wir freuen uns wenn unser Service genutzt wird, rufen Sie uns an!!

Gemeinsam schmeckt es am besten
Am Mittwoch 6. November 2019 findet um 12 Uhr wieder ein 
offener Mittagstisch in der Alten Kelter statt.
Es gibt Kassler mit Kartoffelgratin und Lauchgemüse.
Bei den Kosten von 6 Euro sind ein Nachtisch und ein Getränk 
mit dabei.
Bitte melden Sie sich bis 2 Tage vor dem Essen beim Sozialen 
Netzwerk Mönsheim an.
Wenn Sie nicht zu Fuß kommen können und auch keine Mitfahr-
gelegenheit haben melden Sie sich bitte, wir werden einen Fahr-
dienst organisieren.

buchelegruppe
Herzliche Einladung zur Buchelegruppe/ Spazierganggruppe
Treffpunkt ist jeden Mittwoch um 9 Uhr vor der Alten Kelter.
Kommen Sie vorbei, Sie müssen sich nicht anmelden und das An-
gebot ist kostenlos.

Winterdienst - wir brauchen euch!!!
Wir wissen nicht ob in dem kommenden Winter Schnee fällt, aber 
wenn Schnee fällt kann es für manche Mönsheimer ein Problem sein.
Deshalb suchen wir Ehrenamtliche, die bereit sind für Mönshei-
mer, die den Winterdienst nicht mehr selbst bewältigen können, 
den Winterdienst zu übernehmen.
Wenn Sie wintertauglich sind melden Sie sich bitte beim Sozialen 
Netzwerk Mönsheim.

ehrenamtlichen stammtisch des sozialen Netzwerk Mönsheim
Herzliche Einladung zum Ehrenamtlichen Stammtisch
am Dienstag 5. November um 17 Uhr im Ochsen.
Wir wollen uns in gemütlicher Runde treffen und austauschen. 
Ohne Anmeldung.
Auch wenn Sie noch nicht ehrenamtlich aktiv sind, sich aber ger-
ne einmal über die Aufgabenfelder im Sozialen Netzwerk Möns-
heim informieren möchten, sind Sie herzlich willkommen.
Fahrdienst, offener Mittagstisch, Spielenachmittag, Besuchs-
dienst …  es gibt viele Bereiche beim Sozialen Netzwerk Möns-
heim, wo man sich engagieren kann. Jeder nach seinen Interes-
sen, Fähigkeiten, Vorstellungen und Möglichkeiten.
Kommen Sie vorbei!
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Vortrag „Älter werden was dann“ und Vorstellung der De-
menzkiste
Am 17.10.2019 fand um 16:00 Uhr eine Veranstaltung des Sozia-
len Netzwerkes in Kooperation mit der Beratungsstelle Hilfen im 
Alter statt.
Mit den Worten: „Alt werden möchte jeder, aber alt sein? Was ist, 
wenn Herausforderungen anstehen?“, begrüßte Frau Noack die 
interessierten Zuhörer im Namen des Sozialen Netzwerkes. Gleich-
zeitig verwies sie auf den anschließenden Vortrag „Älter werden-
was dann?“ von Frau Füllborn, die in der Beratungsstelle Hilfen im 
Alter tätig ist. Mit der Thematik sich zu beschäftigen, bedeute laut 
der Referentin, sich aktiv zu interessieren, wie die eigene Zukunft 
mitgestaltet werden könne und setze gleichzeitig voraus, sich be-
wusst mit dem Gedanken des Älterwerdens zu beschäftigen.
Die Zuhörer erhielten Informationen über finanzielle und recht-
liche Hilfen wie die Leistungen der Pflegeversicherung sowie 
der finanziellen Unterstützung, wenn das Einkommen nicht aus-
reicht. Weiter wurden die Punkte Vollmachten, rechtliche Betreu-
ung und Patientenverfügung von Frau Füllborn angesprochen. 
Im Vordergrund steht hier die Durchsetzung eigener persönli-
cher Wünsche. Wichtig ist es Frau Füllborn, dass sie neben den 
beschriebenen Themen auch Zeit für persönliche Gespräche und 
Entscheidungshilfen anbieten kann.
Beratung können alle Menschen ab 60 Jahren und deren Ange-
hörige telefonisch unter 07041 89745023 im Beratungszentrum 
Consilio, über Hausbesuche oder persönlich in der Sprechstunde 
innerhalb des Sozialen Netzwerkes, in Anspruch nehmen. Frau 
Füllborn finden Sie im Rathaus donnerstags von 10:00-12:00 Uhr. 
Mit der Beratung soll der möglichst lange Erhalt der Selbständig-
keit und eine zufriedene Lebenssituation geschaffen werden.
Im Anschluss an den Vortrag wurde die Demenzkiste vorgestellt.
Demenz ist ein Thema über das zu sprechen vielen nicht leicht fällt.
Gerade wenn einem etwas auffällt was einen beunruhigt - bei 
sich, bei Angehörigen oder bei Freunde und Nachbarn. Dann 
gibt es viele Fragen, aber gleich zu einer Beratungsstelle zu ge-
hen? Da ist die Hemmschwelle doch sehr groß. Deshalb haben 
wir Broschüren rund um Demenz und auch verschiedene Bücher 
zu diesem Thema in eine Kiste gepackt und zum offenen Bücher-
schrank gestellt. Es sind Broschüren vom Demenzzentrum, ver-
schiedene Broschüren von der Alzheimer Gesellschaft von Tipps 
zur besseren Verständigung mit Menschen mit Demenz bis zum 
Ratgeber „Demenz, das Wichtigste“, ein ausführlicher Ratgeber 
für Angehörige und Profis. Bei den Büchern sind Informationen 
wie man richtig umgeht mit Menschen mit Demenz, Bücher von 
Angehörigen über das Leben mit einem Angehörigen mit De-
menz und ein Vorlesebuch für Menschen mit Demenz.
Wir freuen uns wenn Sie die Bücher, wenn Sie sie ausgelesen ha-
ben, wieder in die Kiste zurücklegen, aber die Broschüren dürfen 
Sie gerne behalten.
Bei weiteren Fragen dürfen Sie uns gerne in unserem Büro besuchen.
Immer zu den Öffnungszeiten des offenen Bücherschranks kön-
nen Sie sich kostenlos in der Demenzkiste bedienen.
Die Öffnungszeiten des offenen Bücherschranks sind:
Montag 10 – 16 Uhr
Mittwoch 10 – 18.30 Uhr
Und bei allen Veranstaltungen in der Alten Kelter wie offener Mit-
tagstisch und Seniorennachmittag.

Vorschau:
8., 15., 22. und 29. November 
Einkaufsfahrt

6. November 
Spielenachmittag für Jung und Alt

6. und 21. November 
offener Mittagstisch

19. November 
Mesamer Tausendfüßler sind 
unterwegs

Schulsozialarbeit 
 

 

Spielenachmittag 
für Jung und Alt 

am Mittwoch 6. November 2019 

von 15 Uhr bis 17 Uhr  

in der Alten Kelter in Mönsheim 
 

 

 

 

 

nach dem Motto von Schiller: 

Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt 

möchten wir einen gemütlichen Spielenachmittag mit Ihnen verbringen. 

Sie können ihr Lieblingsspiel mitbringen oder vorhandene Spiele ausprobieren. 

„keine Anmeldung erforderlich“ 

Eintritt frei 

Wir freuen uns über viele Mitspieler 

bekanntmachungen

Mobile Geschwindigkeitsanzeige 
der Gemeinde Mönsheim  

Leonberger Straße 

im Zeitraum vom  
29.08.2019 bis 17.10.2019  

erlaubt sind 30 km/h 

km/h einwärts auswärts
< 16 1063 1508
16 -  20 2102 2753
21 -  25 9696 15070
26 -  30 46923 36258
31 -  35 42382 40357
36 -  40 24815 27476
41 -  45 14870 14385
46 -  50 7681 5801
51 -  55 3026 1821
56 -  60 1101 572
61 -  65 364 148
66 -  70 143 46

Abfall aktuell

Ab 21. Oktober: Zeitung „Abfallwirtschaft und Klimaschutz“ 
wird verteilt
In den kommenden Tagen erhalten alle Haushalte im Enzkreis 
die neue Ausgabe der sechsseitigen Zeitung „Abfallwirtschaft 
und Klimaschutz im Enzkreis“, die das Amt für Abfallwirtschaft 
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gemeinsam mit der Stabsstelle Klimaschutz beim Enzkreis her-
ausgibt.
Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe ist der nachhaltige Konsum. 
Bei der Auswahl umweltfreundlicher und energiesparender Pro-
dukte hilft beispielsweise der Blaue Engel, das Umweltzeichen 
der Bundesregierung. Auch Finanzprodukte wirken sich auf Um-
welt und Gesellschaft aus, wie die Zeitung veranschaulicht. Doch 
nicht nur beim Einkauf ist Nachhaltigkeit gefragt, auch beim 
Entsorgen. „Wir weisen auf die nächsten Termine für die Schad-
stoffsammlung hin, beschreiben, was mit dem Bioabfall aus der 
Biotonne passiert und dass auch mit gebrauchtem Speiseöl und 
altem Fett noch Sinnvolles gemacht werden kann“, sagt Abfallbe-
rater Reinhard Schmelzer.

Weitere Beiträge stellen das neu eröffnete Gebrauchtwarenkauf-
haus von Miteinanderleben in der Naglerstr. 2b in Pforzheim und 
die neue Sortieranlage der Firma SUEZ Süd GmbH in Ölbronn vor. 
In Ölbronn werden unter anderem Wertstoffe aus der Grünen 
Tonne im Enzkreis verarbeitet. „Ob wir umweltfreundlich leben, 
zeigt uns der ökologische Fußabdruck. Wie viele Erden brauchen 
Sie?“, fragt Lisa Andes von der Stabsstelle Klimaschutz in einem 
Beitrag. Wer den eigenen Fußabdruck ermitteln möchte, kann 
dies unter www.fussabdruck.de tun.
Die Zeitung „Abfallwirtschaft und Klimaschutz“ ist schon jetzt auf 
der Entsorgungsplattform unter www.entsorgung-regional.de 
abrufbar. Auskünfte zu den Themen gibt es außerdem telefonisch 
bei der Abfall- und Klimaschutzberatung unter 07231 354838.

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr

Übung einheit 2
Die Einheit 2 trifft sich am Freitag, 25.10.2019 um 19.30 Uhr im 
Feuerwehrhaus.

Jugendfeuerwehr

Nächste Übung
Die Abteilung Jugend trifft sich am Freitag, 25.10.2019 um 17.30 Uhr 
im Feuerwehrhaus zur Übung.

Kindergärten

Gemeindekindergarten

Wichtelhaus

Obstbaumaktion in Mönsheim 2019 - Wir machen mit!
Am Donnerstag, den 17.08.2019, haben die Elefantenkinder aus 
dem Wichtelhaus Hermann Stähle und Dieter Hartmann vom 

Obst- und Gartenbauverein Mönsheim auf der Wiese oberhalb 
der Tennisplätze getroffen. Hier wollen wir neue Obstbäume 
pflanzen, pflegen und die Früchte im Herbst ernten.
Brettacher, Goldparmäne, roter Boskoop und Zibarte heißen die 
Bäume, das hat uns Dieter Hartmann erklärt.
Mitte November ist es soweit, dann treffen wir uns wieder mit 
Schaufeln, um die Bäume einzupflanzen. Wir freuen und darauf.
Danke für die Unterstützung durch den Obst- und Gartenbauver-
ein.
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Villa Kunterbunt

besuch der Kindergartenkinder in der Kirche
Warum feiern wir Erntedank? Warum haben nicht alle genug 
zu essen oder das Geld, um sich Essen zu kaufen? Diese Fragen 
beschäftigten uns einige Zeit im Kindergarten. Kindgerecht ver-
suchten wir darauf Antworten zu finden. Am Montag (07.10.2019) 
waren wir dann mit unseren Kindergartenkindern in der ev. Kir-
che, um gemeinsam die Gaben am Altar zu bestaunen. Im Vorfeld 
hatten wir in der Villa Kunterbunt ebenfalls um Erntegaben aus 
dem eigenen Garten und Lebensmittelspenden gebeten, die wir 
dann in Körben mit in die Kirche brachten. Beeindruckt waren wir 
von der Atmosphäre und den vielfältigen Nahrungsmitteln, die 
die Mönsheimer zum Erntedankfest zusammengetragen haben.

schulen

Förderverein der Appenbergschule

Wir haben für Ihre Kinder eine Ruhezone im 
Schulgebäude eingerichtet. 

Wir freuen uns über Spenden oder neue Mitglieder
und bedanken uns für die bisherige Unterstützung. 
Auf Anfrage erstellen wir gerne eine Spenden‐
bescheinigung.

Unsere Kontaktdaten:
foerderverein2012@googlemail.com

Raiffeisenbank Wimsheim‐Mönsheim
IBAN: DE36 6066 1906 0048 1110 07
BIC: GENODES1WIM 

Gemeinschaftsschule Heckengäu

betriebsbesichtigung endet in schneeballschlacht
Am 27. September besuchten die 6. Klassen der GMS Heckengäu 
im Rahmen der Aktivitäten zur beruflichen Orientierung verschie-
dene Betriebe in der Umgebung:
Friedrich Binder GmbH & Co. KG, Mönsheim, Gloss Modell- und 
Formenbau, Wurmberg, Kiesling Maschinentechnik GmbH, 
Wiernsheim, WÖHR Autoparksysteme GmbH, Friolzheim.
Die Schüler bekamen in allen vier Firmen eine interessante Füh-
rung durch die Fabrikationshallen, erlebten mit allen Sinnen 
(„Puh, ist das laut hier!“) die Herstellung von
Werkstücken und lernten verschiedene Maschinen kennen.
Die Betriebe informierten über ihre Ausbildungsstellen, die im 
technischen und kaufmännischen Bereich angeboten werden.
Besonders interessant war es für die Jugendlichen zu lernen, dass 
sich Edelstahl bei 300°C blau verfärbt, dass es zum Schweißen 
eine „starwars-ähnliche“ Schutzkleidung braucht und sich Eis an 
den Stickstoffbehältern anlagert (das von den Schülern rasch zu 
Schneebällen geformt wurde).

WiNteRZeituMstelluNG
In der Nacht vom 26. Oktober 2019

auf 27. Oktober 2019 wird die Uhr um 
eine Stunde zurückgestellt.

Die Zeitumstellung findet
nachts um 3:00 uhr statt.
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Den Weg zurück liefen die 6. Klässler nach Mönsheim, wo Frau 
Wuff und Herr Essig die Wanderer mit superleckerer Holzofenpiz-
za willkommen hießen, vielen Dank dafür!
Vielen herzlichen Dank an die Betriebe, die äußerst gastfreund-
lich und lebendig ihre Türen für uns öffneten. Ebenso an Herrn 
Kuhnle, der die Besichtigungen organisiert hatte.
Annette Schiefner, Schulsozialarbeit, miteinanderleben e.V.

Aus anderen Ämtern

Energie-Beratungszentrum

energieberatung im Rathaus Mönsheim
Am Mittwoch, den 13. November 2019 steht Ihnen – wie jeden 
2. Mittwoch im Monat - von 16 bis 18 uhr im Rathaus Möns-
heim im Besprechungszimmer (1. OG) ein kompetenter und 
unabhängiger Energieberater vom Energie- und Bauberatungs-
zentrum ebz. Pforzheim/Enzkreis für eine kostenfreie beratung 
zur Verfügung. eine beratung dauert etwa 60 Minuten. Wenn 
Sie einen Termin wünschen, dann melden sie sich bitte bis zum 
7. November 2019 bei Frau Freiberg über die Telefonnummer 
07044 9253-11 oder per Mail unter alessa.freiberg@moensheim.
de an. Für die Beratung ist es hilfreich, die Strom- und Heizkos-
tenabrechnung oder auch Baupläne zum Termin mitzubringen, 
damit einzelfallbezogen beraten werden kann. Das Angebot ist 
dank der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie über die Verbraucherzentrale kostenlos.
Die Beratung kann sowohl für Mietwohnungen, Neubauten als 
auch für eine anstehende Sanierung oder bei einer angedachten 
Anschaffung von Anlagen zur Nutzung von erneuerbaren Energi-
en in Anspruch genommen werden.
Bei weiterem Beratungsbedarf kann bei dieser Gelegenheit ein 
Termin für eine vertiefte Energieberatung vor Ort am Bau- oder 
Wohnobjekt vereinbart werden. Die angebotenen Checks der 
Verbraucherzentrale reichen von Basis-, Heiz-, Solarwärme-, Ge-
bäude- bis hin zum Detail-Check und dem Eignungscheck Solar. 
Dabei gibt der geschulte Energieberater eine fundierte Einschät-
zung je nach Bedarf der energetischen Situation, des Heizsys-
tems, der Gebäudehülle oder der solarthermischen Anlage. Dazu 
erhalten Sie einen Kurzbericht mit Ergebnissen des Checks und 
Handlungsempfehlungen.
Zudem bietet das ebz die Energieberatung in der Ausstellung 
(Am Mühlkanal 16, 75179 Pforzheim) an. Hier erhalten Sie anhand 
der Ausstellungsobjekte zusätzlich Einblicke in die wärmetechni-
sche Sanierung, die innovative Haus- und Heiztechnik und die 
Gebäudedämmung. Beratungszeiten:
Dienstag und Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr, jeden ersten Diens-
tag und Donnerstag bis 19.00 Uhr. Anmeldung werktags telefo-
nisch (07231 3971 3600) von 8.30 bis 16.00 Uhr.

Nächste beratungstermine in 2019:
Mi, 11. Dezember 2019, 16-18 Uhr
Mi, 08. Januar 2020, 16-18 Uhr

terminvereinbarung:
Telefonnummer: 07044 9253-11
E-Mail: alessa.freiberg@moensheim.de

Kontakt
ebz. Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim/Enzkreis gGmbH
Am Mühlkanal 16
75172 Pforzheim
Telefon: +49 (0) 7231 3971 3600
Fax: +49 (0) 7231 39 71 30 19
info@ebz-pforzheim.de
www.ebz-pforzheim.de
Das ebz Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim Enzkreis 
informiert Bauherren individuell, produkt- und herstellerneutral 
über alle Themen rund ums energiesparende Bauen und Reno-
vieren. Wer ein Bau- oder Umbauprojekt plant, kann sich bei den 
erfahrenen Energieberatern wertvolle Tipps holen.

bereitschaftsdienste 

Ärztlicher Wochenenddienst

in lebensbedrohlichen situationen verständigen sie bitte so-
fort den Rettungsdienst unter der europanummer 112.
Den allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie kos-
tenfrei unter der einheitlichen Rufnummer 116117.

Wo und wie ist der ärztliche Notfalldienst zu erreichen?
Der ärztliche Notdienst befindet sich im Eingangsbereich des 
Krankenhauses Mühlacker in der Hermann-Hesse-Straße 34.

Zeiten des ärztlichen Notfalldienstes:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
von 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr
an Wochenenden
von Freitag 19.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr
an Feiertagen sowie am 24.12. und 31.12.
vom Vorabend 19.00 Uhr bis zum Folgetag 7.00 Uhr

Zeiten der Kinder-Notfallpraxis:
Mittwoch  15.00 - 20.00 Uhr
Freitag  16.00 - 20.00 Uhr
samstag  08.00 - 20.00 Uhr
sonntag  08.00 - 20.00 Uhr

Zahnärztlicher bereitschaftsdienst
Der Zahnärztliche Notdienst kann unter folgender Nummer  
erfragt werden: bereich Mühlacker unter 0621 38000816

Apothekennotdienst

samstag, 26. Oktober 2019
Neue Apotheke Eutingen, Hauptstraße 111
Telefon 07231 - 5 87 17 78

sonntag, 27. Oktober 2019
Moritz Apotheke Pforzheim, Museumstraße 4
Telefon 07231 - 5 89 80 71

tierärztliche Notdienste

26. Oktober 2019
Praxis Hohlweg
Telefon 07159 18180

27. Oktober 2019
Praxis Klinkenborg
Telefon 07033 460682
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Sozialverband VdK
Ortsverband Mönsheim

barrieren in haus und Wohnung beseitigen
Landesweite VdK-Wohnberatung - Seit gut einem Jahr führt der 
Sozialverband VdK Baden-Württemberg die Wohnberatung für sei-
ne Mitglieder auch landesweit durch. Es geht darum, vorhandene 
Barrieren in Haus oder Wohnung zu beseitigen oder zumindest zu 
reduzieren. Denn, nach wie vor fehlen behinderten- oder auch se-
niorengerechte Wohnungen. Das bereits seit 1995 bestehende re-
gionale VdK-Angebot wurde daher ausgedehnt. Gut 40 ehrenamt-
liche Wohnberater stehen derzeit dafür bereit. Außerdem fungiert 
die langjährige hauptamtliche VdK-Wohnberaterin Ulrike Werner 
als Dreh- und Angelpunkt. An Werner können sich alle Personen 
wenden, die sich beraten lassen möchten oder die Interesse an der 
zukunftsweisenden VdK-Wohnberatertätigkeit haben. 
Kontakt: Ulrike Werner, Telefon (07732) 923636, u.werner@vdk.de
Der OGV/VDK-Ausflug in den Fasenhof bei Hessigheim war sehr 
harmonisch. Überrascht wurden wir, dass 2 Musikanten den Auf-
enthalt dazu noch gemütlich gestaltet haben.

einladung - Aktueller termin: 
Gemütlicher Jahresabschluss 2018: Am Freitag, den 15. No-
vember um 18 uhr
Nachdem wir vom letztjährigen Abschluss nur Positives ge-
hört haben, wollen wir abermals in die Weinstube schillinger, 
in der Gartenstraße einladen. 
Anmeldungen bei else Reusch tel.: 2332316 oder brigitte 
ehrhardt tel.: 8839 

Weiterer zeitnaher termin:
sonntag, den 17. November 2018 Volkstrauertag um 11.15 uhr 
am Mahnmal in Mönsheim
Hans Kuhnle
1.Vorsitzender

Beratungsstelle für Hilfe im Alter

sprechstunde 
Am Donnerstag, 31.10.2109 findet in Mönsheim eine Außen-
sprechstunde der Beratungsstelle für Hilfen im Alter statt. Angespro-
chen sind ältere Bürgerinnen und Bürger und deren Angehörige, die 
im Zusammenhang mit Alter und/oder Hilfs- bzw. Pflegebedürftig-
keit einen Beratungs- oder Unterstützungsbedarf haben. Angebo-
ten werden u.a. Informationen und Beratung über pflegerische und 
hauswirtschaftliche Hilfen, Pflegeheime, Kurzzeit- und Tagespflege, 
Betreutes Seniorenwohnen sowie sozialrechtliche Beratung, insbe-
sondere zur Pflegeversicherung und Leistungen der Sozialhilfe.
Die Sprechstunde findet von 10 bis 12 uhr im Rathaus Möns-
heim innerhalb des Sozialen Netzwerkes statt.
BHA Heckengäu Claudia Füllborn 07041- 89745023 oder 
bha@enzkreis.de


